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Zehn Jahre Hartz IV –  
eine kritische Würdigung

Zum Zeitpunkt seiner Einführung im Jahr 2005 galt „Hartz IV“ je nach Standpunkt als 
Skandal oder Offenbarung, als Abschaffung wohlfahrtsstaatlicher Traditionen oder deren 
Neuerfindung. Wäre „Hartz IV“ ein Wohnhaus, so müsste man – trotz gelegentlich er-
folgter (kosmetischer) Reparaturen – zweifellos über einige grundlegende Renovierungs- 
arbeiten nachdenken. Mehr als zehn Jahre nach der Grundsicherungsreform treten die 
mit ihr einhergegangenen institutionellen, sozialen sowie arbeitsmarktbezogenen Folgen 
immer deutlicher zutage. Vor diesem Hintergrund gilt es, die Ziele und die Ausgestaltung 
der Grundsicherung kritisch zu reflektieren und über erforderliche Reformmaßnahmen 
nachzudenken.1

Markus ProMberger, PHIlIPP raMos lobato

1.  Einleitung

Unter dem Leitbegriff der „Aktivierung“ wurden seit Mit-
te der 1990er Jahre in vielen europäischen Ländern Sozial-
reformen angestoßen. So auch in Deutschland, wo 2002 
mit dem sogenannten JobAQTIV-Gesetz eine Reihe von 
Arbeitsmarkt- und Sozialreformen auf den Weg gebracht 
wurde. Diese mündeten schließlich in die 2005 erfolgte 
Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II). Bei dem in der Öffentlichkeit besser als „Hartz IV“ 
bekannten Sicherungssystem handelt es sich um den Nach-
folger der früheren Arbeitslosen- und Sozialhilfe. 

Bei näherer Betrachtung wird „Hartz IV“ als eine Sozi-
alreform erkennbar, die weitreichende Konsequenzen nach 
sich gezogen hat. Sie hat die tatsächlichen oder gefühlten 
Privilegien von Menschen mit langer Arbeitsbiografie be-
schnitten, zugleich jedoch die Reichweite der Grundsiche-
rung erhöht. Zu den erhofften Einspareffekten kam es je-
doch nicht. Zwar vermag die reformierte Grundsicherung 
einen Teil der Armen vorübergehend aus der Abhängigkeit 
von Transferleistungen zu befreien, allerdings vielfach nur 
durch die Aufnahme unsicherer Beschäftigung. Entgegen 
ihrem Selbstanspruch gelingt es der Grundsicherung – ähn-
lich wie ihren Vorgängern – nur sehr bedingt, jene Teile 
der armen Bevölkerung in Erwerbsarbeit zu integrieren, 
die aufgrund gesundheitlicher oder altersbedingter Ein-
schränkungen, wegen ihrer familiären Lebenssituation oder 
geringer (formaler) Qualifikationen sowie in kleiner, aber 
nennenswerter Zahl wegen geringer Motivation keine re-
alistischen Arbeitsmarktchancen haben. 

Eine weitere, nicht minder wichtige Konsequenz der 
Grundsicherungsreform besteht darin, dass die Vorstel-
lung eines „normalen Arbeitsbürgers“ (Promberger 2010) 
samt den dazugehörigen Rollen- und Verhaltenserwartun-
gen auf nahezu alle Arbeitslose, Arme und Mitglieder so-
zialer Randgruppen ausgedehnt wurde. Dies kann man als 
Statusaufwertung interpretieren, aber auch als Zumutung 
verstehen. Letzteres liegt insbesondere dann nahe, wenn 
wirtschaftliche oder andere gesellschaftliche Schließungs-
prozesse es den Betroffenen verwehren, qua Aufnahme 
stabiler und existenzsichernder Beschäftigung dieser Vor-
stellung auch tatsächlich zu entsprechen (vgl. Hirseland/
Ramos Lobato 2012).

Bevor die weiteren Beiträge des Schwerpunktheftes die 
Lebenssituation der Hilfeempfängerinnen und -empfänger 
in den Fokus rücken, wirft der vorliegende Aufsatz einlei-
tend ein Schlaglicht auf die 2005 eingeführte Reform der 
Grundsicherung. Die Absicht ist es dabei nicht, eine be-
stimmte Hypothese zu beweisen oder zu widerlegen, oder 
gar Belege für einen mit dem SGB II vollzogenen Paradig-
menwechsel zu präsentieren. Angestrebt wird ebenso we-
nig eine abschließende Literatur- und Forschungsüber-
sicht. Ziel des Aufsatzes ist vielmehr eine kritische 

1 Eine frühere Fassung des Beitrages wurde in englischer 
Sprache veröffentlicht (Promberger 2015). Die vorliegende 
Fassung wurde gekürzt und inhaltlich überarbeitet. Die 
Verfasser danken Janina Müller für ihre Lektorats- und 
Korrekturarbeiten sowie allen Gutachtern und Gutachte-
rinnen und Kommentatoren und Kommentatorinnen für 
wertvolle Hinweise und Anregungen.
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Würdigung der Grundsicherungsreform und ihrer sozia-
len Folgen. Einleitend werden dazu die institutionellen 
wie programmatischen Verschiebungen skizziert, die mit 
der Einführung der Grundsicherung verbunden waren 
(Abschnitt 2). Anschließend diskutiert Abschnitt 3 aus-
gewählte empirische Befunde aus zehn Jahren Grundsi-
cherungsforschung. Der Beitrag schließt mit einem Aus-
blick auf offene (Forschungs-)Fragen (4).

2.  „Hartz IV“: Die Reform  
der Grundsicherung

Mit der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende war ein weitreichender Eingriff in die bis dahin 
etablierte Architektur sozialer Sicherung verbunden. Des-
sen sichtbarste Folge war der Übergang von einem vormals 
drei- zu einem nunmehr zweigliedrigen Sicherungssystem 
bei Arbeitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit. Während die 
Arbeitslosenversicherung in reformierter Gestalt bestehen 
blieb (vgl. Rosenthal 2009), wurden die vormals eigen-
ständigen Sicherungssysteme der Arbeitslosen- und der 
Sozialhilfe „zusammengelegt“ – so die irreführende For-
mulierung des Gesetzgebers. Schließlich wurde die zwar 
aus Steuermitteln finanzierte und bedürftigkeitsgeprüfte, 
aber anteilig am Arbeitslohn orientierte Arbeitslosenhil-
fe faktisch abgeschafft (vgl. Knuth 2006, S. 67).2 

Folglich sind nun alle Arbeitslosen ohne Anspruch auf 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung – unabhängig 
von früheren Erwerbseinkünften und Beschäftigungsdau-
ern – auf das bedürftigkeitsgeprüfte Arbeitslosengeld II 
angewiesen. Mit der Grundsicherungsreform 2005 wur-
den demnach die vormals bestehenden – mit der Arbeit-
nehmereigenschaft, durch Vorbeschäftigung, vorherigen 
Arbeitslosengeldbezug oder andere Ersatztatbestände 
begründeten – „Statusunterschiede“ (Mohr 2007, S. 184) 
zwischen Arbeitslosen weitgehend nivelliert. Zugleich 
wurde der institutionalisierte Abstieg bei Arbeitslosigkeit, 
sprich der Übergang in den Bereich der bedarfsgeprüften 
Grundsicherung, durch eine Verkürzung der maximalen 
Bezugszeit für Ältere des versicherungsbasierten Arbeits-
losengeldes beschleunigt (vgl. ebd., S. 182ff.).

2.1  Bedeutungsgewinn aktivierender  
Arbeitsmarktpolitik

Mit der Einführung von „Hartz IV“ war zudem ein erheb-
licher Bedeutungsgewinn aktivierender Arbeitsmarktpolitik 
verbunden (vgl. Dingeldey 2006; Van Berkel/Hornemann 
2002; Evers 2000; Serrano Pascual/Magnusson 2007; Brütt 
2011). Dem Grundgedanken des Aktivierungsparadigmas 
zufolge – wenn man überhaupt von einem Paradigma spre-
chen kann – begünstigen Grundsicherungsleistungen auf-
seiten der Hilfeempfänger und -empfängerinnen arbeits-
marktferne Orientierungsmuster, zumindest wenn die Leis-
tungen ohne damit verbundene Verpflichtungen gewährt 
werden. Dadurch wiederum würden ungewollt die Abhän-
gigkeit von Sozialleistungen befördert und die öffentlichen 
Haushalte belastet. Den Vertretern aktivierender Arbeits-
marktpolitik zufolge kann dieser Gefahr der „welfare de-
pendency“ nur begegnet werden, indem die arbeitslosen 
Armen umgehend in Erwerbsarbeit integriert und bei Wei-
gerung notfalls unter Druck gesetzt würden. 

Auch wenn dieser Grundgedanke auf den ersten Blick 
plausibel erscheinen mag, ist zu bezweifeln, dass die An-
nahme der „welfare dependency“ für die bundesdeutsche 
Sozialhilfe jemals zugetroffen hat. Schließlich waren die 
meisten Studien, die sich mit Fragen der Arbeitsbereitschaft 
oder der „Sozialhilfementalität“ beschäftigt haben, entweder 
selektiv oder nicht vorurteilsfrei (vgl. den Überblick von 
Barlösius/Ludwig-Mayerhofer 2001, S. 10ff.). Viele der 
Grundannahmen des Aktivierungsparadigmas erinnern an 
das Bild von den „undeserving poor“, das sich nicht nur bis 
ins Spätmittelalter zurückverfolgen lässt (vgl. Lis/Soly 1979; 
Paugam 2005; Geremek/Griese 1991), sondern bereits durch 
die Armutsstudien von Booth (1892 – 1897) und Rowntree 
(1902) widerlegt wurde. Zudem ist festzuhalten, dass in den 
1990er und 2000er Jahren sowohl in der politischen Akti-
vierungsrhetorik als auch in der Armutsforschung die bis 
dahin unternommenen Anstrengungen und Programme 
zur Arbeitsmarktintegration von Armen mehr oder weniger 
ausgeblendet wurden.

Elaboriertere Aktivierungskonzepte (vgl. etwa Giddens 
1998) stützen sich auf Überlegungen der progressiven Denk-
tradition der Sozialarbeit (vgl. Saalebey 1996; Lee 1994) 
einerseits sowie die Ausrichtung des sorgenden Wohlfahrts-
staats andererseits. Die Interventionen dieses Sozialstaats-
modells konzentrieren sich vornehmlich auf die Sicherung 

2 Die frühere Arbeitslosenhilfe belief sich zuletzt auf 53 % 
(Leistungsempfänger und -empfängerinnen ohne Kinder) 
bzw. 57 % (Leistungsempfänger und -empfängerinnen mit 
Kindern) des letzten Nettoeinkommens. Die Arbeitslosen-
hilfe entstand nach dem Zweiten Weltkrieg aus Unterstüt-
zungssystemen der Weimarer Zeit für hilfebedürftige vor-
malige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Im Ver-
gleich zur Sozialhilfe bestanden die Privilegien der Ar-
beitslosenhilfe vor allem darin, dass sie sich am 
vorherigen Erwerbseinkommen orientierte und damit wei-

terhin die Zugehörigkeit zur Arbeitsgesellschaft symboli-
sierte, sowie in großzügigeren Schonvermögensregelun-
gen und einer weniger strengen Bedürftigkeitsprüfung. Al-
lerdings wurde die Orientierung der Leistungshöhe am 
früheren Arbeitslohn vielfach als „lebensstandardsi-
chernd“ missverstanden. Insbesondere für Personen in 
niedrigen Einkommensbereichen war jedoch auch vor der 
Grundsicherungsreform keineswegs sichergestellt, dass 
die Arbeitslosenhilfe oberhalb des sozialrechtlich definier-
ten Existenzminimums lag (vgl. Strengmann-Kuhn 2003).
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des Lebensunterhalts, während arbeits-, ausbildungs- und 
partizipationsbezogene Maßnahmen eine eher untergeord-
nete Rolle spielen. Mit (implizitem) Rückgriff auf die Über-
legungen von Lewis (1965) zur sozialstaatlich bedingten 
Ausbildung einer „Kultur der Armut”3 und deren Vermi-
schung mit der These von der Sozialhilfeabhängigkeit wur-
de die Ansicht vertreten, der sorgende Sozialstaat führe 
seine Klienten in eine Art kultureller Abkapselung, die so-
genannte Armutsfalle (Murray 1984): Vergleichsweise groß-
zügige sozialstaatliche Transfereinkommen würden die 
Ausbildung von Verhaltensmustern begünstigen, die sich 
– aus liberaler oder konservativer Perspektive betrachtet 
– als vermeintlich unnormal, unmoralisch oder gar irrati-
onal darstellen und dadurch die Chancen verringern wür-
den, Armutslagen zu überwinden. Eng damit verknüpft war 
und ist der Vorwurf des Leistungsmissbrauchs, der den als 
„Drückeberger“, „Faulenzer“ oder „Schmarotzer“ diffa-
mierten Hilfeempfängern gilt, die vermeintlich ohne Not 
staatliche Unterstützung in Anspruch nähmen (vgl. kritisch 
Oschmiansky 2003; Kaufmann 2013; zu den Folgen für die 
Betroffenen vgl. Hirseland/Ramos Lobato 2014). 

Mit diesen Überlegungen wurde die Idee des „aktivie-
renden” Sozialstaats und seines Fokus auf die umgehende 
Arbeitsmarktintegration der Hilfeempfänger und -emfän-
gerinnen politisch begründet (vgl. Brütt 2011, S. 129ff.; 
Ludwig-Mayerhofer 2010, S. 22ff.). Seinen sinnfälligsten 
Ausdruck fand dieser Politikwechsel in Schlagworten wie 
dem in Deutschland geläufigen „Fördern und Fordern“ oder 
dem aus dem Englischen bekannten Slogan „from welfare 
to workfare“. In Deutschland setzten die Protagonisten der 
Aktivierungspolitik – bei denen die vom damaligen Bun-
deskanzler Gerhard Schröder eingesetzte „Hartz“-Kom-
mission eine zentrale Rolle spielte (vgl. Hassel/Schiller 
2010) – ihre Position schließlich in Gestalt der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende um. Mit ihrer Einführung 
verfolgte der Gesetzgeber vordringlich die Zielsetzung, die 
(arbeitslosen) Hilfeempfänger und -empfängerinnen um-
gehend in den Arbeitsmarkt zu integrieren und somit ihre 
Abhängigkeit von sozialstaatlicher Unterstützung zu über-
winden (vgl. Deutscher Bundestag 2003). Auf diese Weise 
sollten zugleich die Ausgaben des Wohlfahrtsstaats redu-
ziert werden, der aufgrund von wirtschaftlichen Wand-

lungsprozessen, wie der Tertiarisierung und der Globalisie-
rung der Ökonomie, unter Druck geraten war (vgl. Crouch 
2005; Streeck 2013).

2.2  Sicherung des soziokulturellen  
Existenzminimums

Mit der gleichzeitig vorgenommenen Beschränkung der 
Sozialhilfe auf nicht-erwerbsfähige Personen (seit 2005 im 
SGB XII geregelt) geht die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende jedoch keineswegs in ihrer arbeitsmarktpolitischen 
Funktion auf. Vielmehr fungiert sie für alle erwerbsfähigen 
Personen (§ 8 SGB II) sowie deren abhängige, im gleichen 
Haushalt lebende Angehörige auch als letztes soziales Netz 
im deutschen Sozialstaat. Ihre Aufgabe war und ist es dem-
nach, das soziokulturelle Existenzminimum der Leistungs-
berechtigten zu sichern, schließlich steht nicht Arbeitslo-
sigkeit, sondern Hilfebedürftigkeit im Fokus (vgl. Knuth 
2006, S. 163). Neben der Grundversorgung gehört dazu 
auch die Unterhaltung von „Beziehungen zur Umwelt und 
eine Teilnahme am kulturellen Leben“, wie es bereits in der 
Ursprungsfassung des SGB II vom Januar 2005 hieß.

Ein solches Verständnis sozialstaatlicher Grundsiche-
rungsleistungen entspricht der Auslegung des Grundgeset-
zes seit dem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsge-
richts aus dem Jahre 1954 und des 1961 eingeführten 
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Allerdings fand dieses 
Verständnis, das im BSHG aus der Menschenwürde herge-
leitet wurde, in den Debatten rund um die Einführung der 
Grundsicherung zunächst wenig Beachtung. Dies änderte 
sich jedoch spätestens mit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Berechnung und Ausgestaltung der Re-
gelleistung aus dem Jahr 2010 (vgl. Becker 2010). Als Re-
aktion darauf wurde der Gesetzestext des SGB II geändert, 
um den Teilhabegedanken aufzuwerten. Dazu wurde ein 
der Formulierung des BSHG vergleichbarer Passus über-
nommen. In Paragraph 1 des SGB II wird nun als ein zen-
trales Ziel der Grundsicherung definiert, es den Leistungs-
berechtigten zu ermöglichen, „ein Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht“. Geändert wurde in diesem 
Zuge auch Paragraph 20, wo nicht mehr von den „Bezie-
hungen zur Umwelt“ die Rede ist, sondern expliziter 

3 Die These von der Ausbildung einer „Kultur der Armut” 
wurde international nicht nur breit rezipiert (vgl. die Über-
sicht bei Barlösius/Ludwig-Mayerhofer 2001), sondern es 
entstand zudem eine Vielzahl an Untersuchungen, die 
sich empirisch mit der sogenannten Armutsfalle beschäf-
tigt haben. Die Studien wiesen die Rationalität von vielen 
Verhaltensmustern bei Armut nach (vgl. Jordan et al. 
1992) und belegten die relativ hohe Eintritts- und Aus-
trittsdynamik der armen Bevölkerung in und aus dem 
Leistungsbezug (vgl. Bane/Elwood 1986; Leibfried et al. 
1995; Buhr et al. 2010). Darüber hinaus konnten sie zei-
gen, dass die Gründe für den Eintritt in Armut relativ un-
abhängig vom wirtschaftlichen Verhalten der Menschen 
sind, etwa weil dieser auf allgemeine Arbeitsmarktproble-

me oder sozioökonomischen Wandel zurückzuführen ist 
(vgl. Gebauer et al. 2002) oder eine Folge von Krankhei-
ten und psychosozialen Krisen darstellt (vgl. Chowdhury 
et al. 2001; Senadjiki et al. 2012). Mit Blick auf die Situati-
on in Deutschland wurde dabei deutlich, dass Eintritte in 
den Leistungsbezug nicht zuletzt als Ausdruck der Tatsa-
che zu verstehen sind, dass die sinkenden Reallöhne (vgl. 
Joebges et al. 2009) mehr zur Verringerung des Abstands 
zwischen Löhnen und Sozialtransfereinkommen beigetra-
gen haben als die angeblich steigenden Sozialleistungen. 
Interessanterweise wurden diese Debatten in den Ver-
handlungen der Hartz-Kommission wie auch in der zeit-
lich etwas früher geführten britischen Debatte weitgehend 
ignoriert. 
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auf die Sicherstellung der „Teilhabe am sozialen und kul-
turellen Leben in der Gemeinschaft“ abgehoben wird. 

Ermöglicht werden soll das soziokulturelle Existenzmi-
nimum mit Hilfe der finanziellen Unterstützungsleistungen 
des SGB II, die etwas irreführend, da an die Lohnersatzleis-
tung der Arbeitslosenversicherung erinnernd, als „Arbeits-
losengeld II“ bezeichnet werden. Dieses setzt sich zusammen 
aus der Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts 
– in Höhe von aktuell 404,- € für alleinstehende bzw. allein-
erziehende Personen – und den wohnortabhängigen Kosten 
der Unterkunft. Darüber hinaus gewährt das SGB II Zulagen 
für „Mehrbedarfe“ (§ 21) von Alleinerziehenden, Schwerbe-
hinderten sowie Schwangeren und sieht zudem einmalige 
Sonderleistungen nach der Geburt oder der Einschulung 
eines Kindes vor. Im Jahr 2011 kamen Leistungen des Bil-
dungs- und Teilhabepakets in Höhe von zehn Euro pro Mo-
nat hinzu. Damit soll die Teilhabe von Kindern in 
SGB-II-Haushalten an kulturellen und sozialen Aktivitäten 
gefördert werden. 

Eine zentrale Änderung der Leistungsgewährung des 
SGB II gegenüber der „alten“ Sozialhilfe besteht in der weit-
gehenden Pauschalierung der Regelleistung. Im Unter-
schied zur Grundsicherung sah diese neben der monatlich 
ausgezahlten Hilfe zum Lebensunterhalt einmalige Sonder-
zahlungen vor, z. B. für den Kauf langlebiger Haushaltsge-
genstände oder Winterkleidung. Mit der Einführung von 
„Hartz IV“ wurde die Gewährung solcher Sonderzahlun-
gen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aufgegeben. Im 
Gegenzug wurde das Arbeitslosengeld II im Vergleich zum 
letzten Regelsatz der Sozialhilfe um etwa zehn bis 30,- € pro 
Monat erhöht – und zwar aus der unrealistischen Annahme 
heraus, dass arme Haushalte in der Lage seien, hieraus 
Rücklagen zu bilden (vgl. Rowntree 1902).

3.  Zehn Jahre „Hartz IV“:  
Erfahrungen und Einsichten

Mehr als zehn Jahre nach der Einführung von „Hartz IV“ 
werden die institutionellen, sozialen sowie arbeitsmarkt-
bezogenen Folgen der Grundsicherungsreform immer 
deutlicher sichtbar. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt da-
durch, dass das SGB II – im Unterschied zu seinen beiden 
Vorgängersystemen – von extensiven Forschungsprogram-
men begleitet wurde. Hierzu gehört auch die am Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) angesiedelte 
Wirkungsforschung nach § 55 SGB II (vgl. Koch et al. 2009; 
Dietz et al. 2013).

Die Lebenssituation von Sozialhilfeempfängern und 
-empfängerinnen wurde nur in einigen, regional verstreu-
ten und zudem oft auf Fallstudien beruhenden Untersu-
chungen beforscht (vgl. Leibfried et al. 1995; Meier et al. 
2003; Kreher 2012). Vom heutigen Standpunkt aus gesehen, 
waren einige dieser Studien zwar durchaus wegweisend für 

die Armutsforschung, fanden damals jedoch außerhalb von 
Expertenkreisen in Sozialpolitik und Sozialarbeit kaum Be-
achtung. Die Empfänger und Empfängerinnen von Arbeits-
losenhilfe standen – mit Ausnahme der bemerkenswerten 
Untersuchung von Bonß et al. (1995) – seit den 1980er-Jah-
ren sogar kaum mehr im Fokus wissenschaftlicher For-
schung. 

Das Ziel der folgenden Ausführungen ist es, ausgewähl-
te Befunde aus zehn Jahren SGB-II-Forschung zu diskutie-
ren und auf dieser Basis die Grundsicherungsreform und 
ihre sozialen Folgen zeitgeschichtlich einzuordnen. Dazu 
werden vor allem die synoptischen Ergebnisberichte von 
Koch et al. (2009), Dietz et al. (2013) sowie Heyer et al. 
(2012) herangezogen.

3.1  Verhältnis von Arbeitslosenversicherung 
und Grundsicherung

Die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, um zunächst auf 
eine der zentralen Verschiebungen im Institutionengefüge 
des sozialen Sicherungssystems bei Arbeitslosigkeit und 
Hilfebedürftigkeit einzugehen, ist die weithin sichtbarste 
Konsequenz der Grundsicherungsreform. Insofern ist nicht 
weiter verwunderlich, dass sich die politisch motivierte Kri-
tik an „Hartz IV“ nicht zuletzt an dieser Neuerung entzün-
dete. Im Kern galt die Kritik dem Verlust der Privilegien, 
welche den (langzeitarbeitslosen) Empfängern und Emp-
fängerinnen von Arbeitslosenhilfe im Vergleich zu denen 
der Sozialhilfe eingeräumt worden waren. Diese Kritiklinie 
wird jedoch umso leiser, je mehr die Arbeitslosenhilfe der 
Vergangenheit angehört. 

Gleichwohl lassen Geschichte und Gegenwart des Sozi-
alstaats vermuten, dass gerechtigkeitsmotivierte Debatten 
um unterschiedlich hohe Leistungsansprüche für Arbeits-
lose bzw. Bedürftige auch zukünftig nicht obsolet sein wer-
den. Aspekte sozialer Schließung und die Konkurrenz ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen um sozialstaatliche 
Unterstützung prägen Wohlfahrtssysteme wohl grundsätz-
lich, und auch in Gerechtigkeitsdebatten lassen sich egali-
täre und meritokratische Positionen unterscheiden (vgl. 
Lessenich 2003b). Mit Blick auf die Grundsicherungsreform 
bleibt die Abschaffung eines gesonderten Systems sozialer 
Sicherung für vormals Erwerbstätige ohne Ansprüche auf 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung jedenfalls weiter-
hin bemerkenswert. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
sich mit der „Hartz-IV“-Reform und der Erholung des Ar-
beitsmarktes seit 2005 die Gewichte zwischen Arbeitslosen-
versicherung und Grundsicherung allmählich verschoben 
haben (vgl. Brussig/Knuth 2011; Bothfeld/Rosenthal 2014; 
Clasen/Clegg 2014). Die große Mehrheit der (Langzeit-)
Arbeitslosen befindet sich derzeit nicht mehr im System der 
Arbeitslosenversicherung, sondern in der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (vgl. die Beiträge von Torsten Lietzmann 
und Wilhelm Adamy in diesem Heft). Diese Entwicklung 
ist bemerkenswert, wenn man sich die Gründungsidee der 
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1927 eingeführten Arbeitslosenversicherung in Erinnerung 
ruft. Schließlich sollte diese verhindern, dass Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen mit dem Verlust ihres Arbeitsplat-
zes unmittelbar in die Zuständigkeit der Armenfürsorge 
fallen. Ob es sich bei der gegenwärtigen Verschiebung der 
Empfängerzahlen hin zur Grundsicherung lediglich um ein 
temporäres, konjunkturbedingtes Phänomen handelt oder 
ob diese Entwicklung eine schleichende Erosion sozialpo-
litischer Errungenschaften darstellt, lässt sich gegenwärtig 
noch nicht abschließend beurteilen.

3.2  Materielle und soziale Teilhabe im SGB II

Jenseits dieser (und anderer) institutioneller Verschiebun-
gen hatte die Einführung von „Hartz  IV“ auch für die 
Hilfeempfänger und -empfängerinnen selbst weitreichen-
de Konsequenzen. Ein Blick über die deutsche Landes-
grenze zeigt dabei zunächst, dass sich die Grundsicherung 
durch eine hohe Abdeckung der Armutsproblematik in 
der Fläche auszeichnet, wie unvollkommen, ungerecht 
und lückenhaft sie im Detail auch sein mag. Arme Haus-
halte in Südeuropa etwa, aber auch in Großbritannien 
oder Irland, haben spätestens seit der Wirtschaftskrise der 
Jahre 2008/2009 wesentlich weniger sozialstaatliche Un-
terstützungsleistungen zu erwarten, als dies in Deutsch-
land der Fall ist. Diese Einschätzung legt zumindest ein 
Vergleich der Armutsrisikoquoten vor und nach Sozi-
altransfers für acht europäische Länder nahe (vgl. Capucha 
et al. 2014). Auch wenn dieser Befund noch erhärtet wer-
den muss, widerspricht er doch einer gängigen Kritik an 
der Grundsicherung. 

Die materiellen Grundbedürfnisse der Hilfeempfänger 
und -empfängerinnen jedenfalls scheinen von den Leistun-
gen der Grundsicherung – trotz ihrer Pauschalierung – 
weitgehend gedeckt werden zu können (vgl. den Beitrag 
von Bernhard Christoph in diesem Heft), wenngleich es 
durchaus Hinweise auf Knappheitserfahrungen bei der Le-
bensmittelversorgung gibt (vgl. Pfeiffer et al. 2011). Teils 
deutliche Einschränkungen betreffen jedoch den Bereich 
sozialer und kultureller Teilhabe. Obwohl seit 2012 das 
Bildungs- und Teilhabepaket ein wenig Abhilfe zumindest 
für die Versorgungssituation bei Kindern (vgl. Tophoven 
et al. 2015) schaffen sollte, scheint es nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein zu sein. Dies legen zumindest die Befun-
de von Bartelheimer et al. (2015) nahe. Insofern bestehen 
auch im Bereich der finanziellen Unterstützungsleistungen 
des SGB II durchaus noch Reformbedarfe.

Dazu gehört die angemessene Berücksichtigung der 
überdurchschnittlichen Bedarfe von Alleinerziehenden 
(vgl. für einen Überblick Achatz et al. 2013). Zudem ver-
fügt die Grundsicherung derzeit über keine adäquaten 
Leistungen, um die sich langsam, aber stetig verschlech-
ternden Lebensumstände jener Leistungsberechtigten 
abzusichern, die bereits lange Jahre hilfebedürftig sind 
und es womöglich dauerhaft bleiben werden (vgl. Chris-
toph/Lietzmann 2013). 

Beschränkt man den Teilhabebegriff zudem nicht nur 
auf die Arbeitsmarkt- und Bildungsteilhabe, treten weitere 
Einschränkungen zutage: Die Partizipation der Hilfeemp-
fänger und -empfängerinnen der Grundsicherung am po-
litischen Diskurs ist generell, insbesondere aber wenn es 
um Fragen der Armutsbekämpfung geht, eher gering aus-
geprägt. Das Beispiel der Diskussionen um die Neuermitt-
lung der Regelleistung hat dies erneut gezeigt. Sozialpoliti-
sche Themen wie dieses scheinen nach wie vor eine 
Angelegenheit von Politikern und von Experten zu sein, die 
bestenfalls für die Armen sprechen, aber nicht mit ihnen.

3.3  Grenzen des Aktivierungsansatzes

Mit Blick auf die in Abschnitt 2.1 skizzierten Grundannah-
men aktivierender Arbeitsmarktpolitik ist ein ebenfalls be-
merkenswerter Forschungsbefund, dass sich die Leistungs-
berechtigten des SGB II mehrheitlich nicht im Leistungsbezug 
eingerichtet haben, sondern im Vergleich zur „übrigen Be-
völkerung […] eine hohe Arbeitsmotivation und Konzessi-
onsbereitschaft“ (Beste et al. 2010, S. 1) aufweisen (vgl. auch 
Hirseland/Ramos Lobato 2010). Dass viele von ihnen Ar-
beitslosigkeit und Leistungsbezug den- noch nicht (dauerhaft) 
überwinden können, ist eher ein Struktur- als ein Motivati-
onsproblem.

Bildungsarmut (vgl. Hausner et al. 2015), ein Mangel an 
einfachen Arbeitstätigkeiten (vgl. Hieming et al. 2006) sowie 
die Instabilität aufgenommener Beschäftigungsverhältnisse 
(vgl. Promberger 2012; Schmelzer et al. 2015) erschweren 
den Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. den Verbleib in Be-
schäftigung. Ähnliche Schwierigkeiten ziehen akute Le-
benskrisen (vgl. Kohler et al. 2012), gesundheitliche Beein-
trächtigungen (vgl. Eggs et al. 2014; vgl. auch den Beitrag 
von Karsten Paul et al. in diesem Heft) sowie weitere moti-
vationsunabhängige, aber arbeitsmarktrelevante Einschrän-
kungen nach sich (vgl. Achatz/Trappmann 2011). 

Diese Befunde unterstreichen zum einen, dass sich der 
ausgeprägten Heterogenität der Lebenslagen im SGB II mit 
standardisierten Förderinstrumenten kaum sinnvoll begeg-
nen lässt. Es kann kein für alle Leistungsberechtigten der 
Grundsicherung – (Langzeit-)Arbeitslose, Erwerbstätige 
sowie die große Zahl an erwerbsfähigen, aber nicht-arbeits-
losen Personen – passendes Rezept zur Aktivierung respek-
tive Förderung geben. Stattdessen sind differenzierte, an der 
spezifischen Lage des einzelnen Leistungsberechtigten ori-
entierte Maßnahmen erforderlich. Dies schließt nicht nur 
eine stärkere Berücksichtigung des Haushalts- und Famili-
enkontextes ein, sondern erfordert mitunter auch von den 
etablierten Konzepten abweichende Formate der Beratung 
und Unterstützung. Dazu können etwa Formen klassischer 
Sozialarbeit gehören, wie sie im SGB II zumindest bislang 
kaum verbreitet sind. Mit der im Zuge des 9. SGB-II-Än-
derungsgesetzes geplanten Einführung einer „Förderung 
schwer zu erreichender junger Menschen“ könnte sich dies 
zumindest punktuell ändern. Sinnvoll dürfte ein solcher 
Ansatz auch für die kleine, jedoch nicht zu vernach-
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lässigende Gruppe derjenigen Leistungsberechtigten sein, 
die dem Arbeitsmarkt tatsächlich länger fernstehen, weil 
sie an gesundheitlichen oder psychosozialen Problemen, 
geringer Selbstwertschätzung und sozialer Isolierung leiden 
(vgl. Sammet et al. 2016). 

Zum anderen stellen die skizzierten Befunde das idea-
lisierte Leitbild des „normalen“ Arbeitsbürgers infrage (vgl. 
Promberger 2010), an dem sich die aktivierungspolitischen 
Grundannahmen des SGB II zu orientieren scheinen (vgl. 
Lessenich 2003a; 2008, S. 85ff.; Legnaro/Birenheide 2008, 
S. 33ff.). Unterstellt wird nämlich ein Subjekttypus, der qua 
amtlich attestierter Erwerbsfähigkeit nicht nur grundsätz-
lich arbeitsmarktgängig ist, sondern zudem über ein hohes 
Maß an Selbstführungskompetenz und Regelwissen verfügt, 
um mit den hilfegewährenden Institutionen zielführend 
umzugehen. Auch wenn ein großer Teil der Leistungsbe-
rechtigten diesem Bild einigermaßen gerecht werden mag, 
dürfte dies keineswegs auf alle zutreffen. Gerade in diesen 
Fällen aber ist nicht auszuschließen, dass die Leistungsbe-
rechtigten falsch informiert oder unter Druck gesetzt wer-
den, sie ihnen zustehende Leistungen nicht erhalten oder 
Sanktionen ausgesetzt sind, selbst wenn sie grundsätzlich 
die Werte und Normen der Arbeitsgesellschaft teilen. Ob-
wohl der wissenschaftliche Nachweis dazu nur vereinzelt, 
selektiv und lückenhaft vorliegt, berichten Medien und ka-
ritative Einrichtungen regelmäßig von entsprechenden Fäl-
len (vgl. etwa Diakonie 2012). Dies kann als Hinweis darauf 
interpretiert werden, dass „Hartz IV“ für den Umgang mit 
besonders arbeitsmarktfernen gesellschaftlichen Gruppen 
nicht ausreichend gerüstet ist – ein Umstand, der vermut-
lich auf die meisten Grundsicherungssysteme der westli-
chen Welt zutreffen dürfte (vgl. Konle-Seidl 2016).

3.4  „Hartz IV“ und der Wandel  
des Erwerbssystems

Löst man den Blick von der Grundsicherung und ihren 
Leistungsberechtigten, werden weitere Folgen und Konse-
quenzen der „Hartz“-Reformen sichtbar. So scheint es, als 
ob der aktivierungspolitische Ansatz von „Hartz IV“ Ar-
mutsphänomene keineswegs im beabsichtigten Maße be-
endet, sondern vielmehr das Verhältnis von Armut und 
Erwerbsarbeit neu justiert hat. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang zum einen jene mit der Grundsicherungs-
reform verstärkt in den Fokus der (Fach-)Öffentlichkeit 
gerückte Gruppe von Erwerbstätigen, die ihren Arbeitslohn 
mit Arbeitslosengeld II „aufstocken“ müssen (vgl. Rudolph 
2014). Zum anderen beschreibt die Forschung seit einiger 
Zeit Erwerbsverläufe, die von einem wiederholten Wechsel 
zwischen schlecht bezahlten Jobs und Arbeitslosigkeit ge-
prägt sind (vgl. etwa Grimm et al. 2013), auch wenn der 
abschließende Nachweis für deren Zunahme noch aussteht. 
Vorübergehende oder auch kontinuierliche Abhängigkeit 
von Leistungen der Grundsicherung und eine fortdauernd 
unsichere Stellung auf dem Arbeitsmarkt haben mit der 
Einführung von „Hartz IV“ wohl das bislang bekannte Mus-

ter abgelöst, nach dem jemand entweder in einem regulären 
Arbeitsverhältnis stand oder für eine relativ lange Zeit auf 
Sozialtransfers angewiesen war. 

Der sich darin andeutende Gestaltwandel der Arbeits-
gesellschaft ist jedoch in erster Linie auf grundlegende Än-
derungen im Beschäftigungssystem und der über viele Jah-
re angewachsenen Verbreitung atypischer und unsicherer 
Beschäftigung zurückzuführen (vgl. etwa Fromm/Bartel-
heimer 2012; Keller/Seifert 2011). Die deutsche (oder kon-
servative) Erscheinungsform der postfordistischen Arbeits-
gesellschaft und ihres Sozialstaats scheint die strukturell 
fortdauernde Arbeitslosigkeit der 1970er und 1980er Jahre 
in großem Umfang durch unsichere Beschäftigung zu er-
setzen (zu dieser „Prekarisierungsthese“ vgl. Dörre 2009). 
Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass nach groben Schät-
zungen ein Viertel der deutschen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gegenwärtig aufgrund von Arbeitsverträgen 
beschäftigt ist, die nicht den Standardbedingungen entspre-
chen und meist unsicher sind (vgl. Promberger 2012, S. 192; 
Sachverständigenrat 2008). An dieser Entwicklung dürfte 
der spätestens mit der Einführung von „Hartz IV“ erfolgte 
Bedeutungsgewinn aktivierender Arbeitsmarktpolitik einen 
gewissen Anteil haben.

Mit der beschriebenen Entwicklung ist zugleich das Er-
fordernis verbunden, die bislang vorherrschende Sicht auf 
Armut und ihre verschiedenen Erscheinungsformen zu re-
vidieren. In den 1990er Jahren vertrat die „dynamische Ar-
mutsforschung“ die Auffassung, dass Armut für die meisten 
Betroffenen vorrangig ein temporäres Phänomen darstellt, 
aber in Teilen auch Angehörige der Mittelschichten betref-
fe (vgl. Bane/Ellwood 1986; Leibfried et al. 1995). Diese 
Problemdiagnose wurde vielfach kritisiert, etwa weil sie 
klassen- bzw. schichtspezifische Armutsrisiken vernachläs-
sige (vgl. Groh-Samberg 2009). Mittlerweile kann die Ein-
schätzung der „dynamischen Armutsforschung“ jedoch als 
bestätigt gelten (vgl. Buhr et al. 2010). 

Dennoch bleibt zu konstatieren, dass ein beträchtlicher 
Teil der Leistungsempfänger und -empfängerinnen des 
SGB II, die eine Beschäftigung aufnehmen, den Leistungs-
bezug nicht vollständig verlassen können (vgl. Rudolph 
2014; Bruckmeier/Wiemers 2014) oder aber bereits nach 
kurzer Zeit wieder hilfebedürftig sind (vgl. Koller/Rudolph 
2011). Fatalerweise erinnert dies an Beveridges (1909) 
Befunde über den unregelmäßig beschäftigten, gering qua-
lifizierten Teil der britischen Arbeiterschaft im frühen 
20. Jahrhundert, der nur unter optimalen Rahmenbedin-
gungen eine Erwerbsarbeit aufnehmen konnte und bereits 
bei scheinbar geringfügiger Änderung der wirtschaftlichen 
Lage oder der persönlichen Lebensverhältnisse seine An-
stellung verlor. Jedenfalls lässt sich diese Entwicklung als 
eine tendenzielle Dichotomisierung zwischen gesicherten 
und eher ungesicherten Erwerbspositionen interpretieren. 
Die Einführung von „Hartz IV“ ist sicher nicht die Ursa-
che dieser Entwicklung, doch sie hat die seit Mitte der 
1980er Jahre wieder aufkommenden Spaltungstendenzen 
des europäischen Arbeitsmarkts auf das System der Leis-
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tungen bei Armut übertragen (vgl. Oschmiansky 2007; Jaenichen/Rothe 
2014). 

Gegenwärtig ist noch unklar, ob diese Entwicklung (vgl. Köhler/Krause 
2012; Dallinger/Fückel 2014) tatsächlich zu einer Wiederbelebung der alten 
Differenz zwischen privilegierten und unterprivilegierten Arbeitern führt, 
die seit den Tagen von Beveridge (1909) in England und Brentano (1893) in 
Deutschland wohlbekannt ist. Für eine konzeptionelle Einordnung dieses 
Dualismus als wieder aufkommende interne Spaltung der Arbeitnehmer-
schaft wären einige empirische Bestätigungen notwendig, die noch nicht 
abschließend erbracht sind: zum einen, dass sich unterprivilegierte Jobs in 
bedeutendem Umfang biografisch verfestigen und nicht nur vorübergehen-
de Episoden im Erwerbsleben darstellen, die Chancen auf dauerhaften Auf-
stieg also gering ausfallen; zum anderen, dass sich unsichere Beschäftigung 
auf der Individualebene tatsächlich in relevantem Umfang zu unsicheren 
Lebensbedingungen und Armut auf Ebene des Haushalts entwickelt. 

4.  Ausblick und offene Fragen

Um die Folgen von „Hartz“-Reformen und flexibilisierten Arbeitsmärkten 
auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt umfassend bewerten zu können, 
ist die Beantwortung der genannten Fragen unverzichtbar. Inwieweit sich 
prekäre Beschäftigung und aufstockender Grundsicherungsbezug in man-
chen Bevölkerungsteilen tatsächlich dauerhaft verstetigen, ist jedoch nur 
eine von mehreren bislang offenen Forschungsfragen. Ungeklärt ist nämlich 
weiterhin, wie derartigen Armutslagen sozial- bzw. arbeitsmarktpolitisch 
erfolgreich begegnet werden kann, wenn aktivierender Arbeitsmarktpoli-
tik dies nicht nur nicht zu gelingen scheint, sondern sie an deren Entstehung 
sogar einen gewissen Anteil hat. 

In diesem Zusammenhang, könnte es ein vielversprechender, in der 
bisherigen Forschung zu „Hartz IV“ jedoch weitgehend vernachlässigter 
Ansatz sein, von den von Armut betroffenen Personen selbst zu lernen. 
Und zwar sowohl von denjenigen, denen es entgegen aller Wahrschein-
lichkeiten gelungen ist, die Abhängigkeit von sozialstaatlichen Leistungen 
zu überwinden, als auch von denjenigen, die ihrem Einkommen nach zu 
urteilen an der Armutsgrenze leben, ihren Lebensunterhalt aber dennoch 
ohne bzw. mit wenig staatlicher Unterstützung bestreiten. Um eine solche 
Perspektive einzulösen, wäre ein vertieftes, vor allem aber vorurteilsfreies 
Verständnis jener Rationalitäten erforderlich, die aus dem Leben in Armut 
erwachsen. Bislang wurde dieser Frage nur in lokal oder thematisch be-
grenzten Fallstudien nachgegangen (vgl. etwa Jordan et al. 1992). Darüber 
hinaus gälte es einerseits verstärkt nach jenen Bedingungen und Ursachen 
zu suchen, die sogenannte Wendepunkte innerhalb von Armutsbiografien 
begünstigen. Anderseits wären Forschungsperspektiven einzunehmen, die 
mit dem Konzept der Resilienz operieren, das bei aller berechtigten Kritik 
(vgl. Dagedeviren et al. 2016) einigen Erkenntnisgewinn verspricht (vgl. 
Promberger et al. 2015).

Der Vorzug beider Ansätze besteht darin, dass sie persönliche, sozi-
ale und kulturelle Ressourcen in den Blick nehmen, die unter günstigen 
Bedingungen von den Betroffenen zur Überwindung von Armutslagen 
mobilisiert werden können. Zugleich geraten damit auch sozialstaatliche 
Institutionen, etwa die Jobcenter und ihr Umgang mit den Leistungsbe-
rechtigten, verstärkt in den Fokus. In diesem Zusammenhang gälte es 
etwa zu untersuchen, ob die Jobcenter das gesetzlich vorgeschriebene 

Primat der raschen Arbeitsmarktaufnahme tatsächlich umsetzen; und 
falls ja, wie zielführend ein solcher Ansatz ist, wenn dies zur Aufnahme 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse führt, die nur geringe Sozialbeiträge 
generieren und unter Umständen ergänzende Leistungen der Grundsi-
cherung erfordern. Grundlegender und mit Blick auf die gegenwärtige 
Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik auch provokanter: Müsste in vielen 
Fällen nicht die psychosoziale Stabilisierung und die Ermöglichung so-
zialer Teilhabe Vorrang vor der Arbeitsmarktintegration haben? 

In diesem Zusammenhang könnte das niederländische Konzept der 
sozialen Aktivierung für die Grundsicherung von Interesse sein (vgl. 
Ester/Vinken 2011). Einerseits verbleibt es auf dem Boden der Aktivie-
rungspolitik, hält also an dem Anspruch fest, die als erwerbsfähig defi-
nierten Hilfeempfängerinnen und -empfänger in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Andererseits akzeptiert es stärker den auch im deutschen 
Kontext deutlicher werdenden Sachverhalt, dass dies nicht in allen Fällen 
gelingen dürfte, zumindest jedoch einen langen Atem braucht und Zwi-
schenziele erfordert. Wenn jedoch mehr Ziele existieren als die Arbeits-
aufnahme, seien sie gesetzlich gleichgestellt oder lediglich als Zwischen-
schritte konzipiert, stellen sich wenigstens zwei Anschlussfragen: Wie 
können „weiche Ziele“, etwa die Verbesserung von Arbeitsfähigkeit, so-
zialer Teilhabe und psychosozialer Stabilität, überhaupt erreicht werden? 
Und wie könnte die – in allen Studien als armutspräventiv nachgewiese-
ne – Teilhabe an Bildung und Ausbildung verbessert werden? Eine bes-
sere Schnittstelle von Sozial- und Bildungspolitik wäre zweifellos ein 
Schritt in die richtige Richtung. Erforderlich wäre es auch, einen gesell-
schaftspolitisch tragfähigen Konsens darüber zu erzielen, wie ein (dau-
erhafter) zweiter Arbeitsmarkt zur Teilhabesicherung von Langzeitar-
beitslosen ohne realistische Beschäftigungschancen aussehen könnte (vgl. 
Bauer et al. 2016; Ramos Lobato 2016).

In jedem Fall gilt es, tragfähige Konzepte und Programme zu entwi-
ckeln, um den in Armut lebenden Bürgern verlässliche Zugänge zu sozi-
aler Teilhabe und politischer Partizipation zu eröffnen. Um auf die Ein-
gangsmetapher zurückzukommen: Bei der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, so viel dürfte mehr als zehn Jahre nach ihrer Einführung 
sicher sein, handelt es sich um ein Haus mit Mängeln und Abnutzungs-
erscheinungen, bewohnbar, jedoch in vielerlei Hinsicht renovierungs- und 
ausbaubedürftig.
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